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Korrespondenzrückversicherung

1. Auswirkungen der Novelle des Versicherungs-Aufsichts-Gesetzes (VAG) auf die
Zusammenarbeit mit Drittstaaten-Rückversicherern

Rückversicherungsunternehmen, die ihren Hauptsitz nicht in einem Mitglieds- oder Vertrags-

staat der EU haben – sog. Drittstaaten-Rückversicherer –, benötigen seit dem 01.01.2016

eine Erlaubnis der BaFin für ihren auf das Inland ausgerichteten Geschäftsbetrieb. Von der

Definition des Geschäftsbetriebs im Inland sind sowohl das rechtsgeschäftliche Handeln, als

auch vorbereitende Tätigkeiten oder die Durchführung eines Vertrages erfasst. Ein

Drittstaaten-Rückversicherer darf sich dabei nicht zielgerichtet direkt oder indirekt über Rück-

versicherungsvermittler mit Angeboten an den inländischen Markt richten.i Grund hierfür ist

die Änderung der §§67 ff. VAG vom 01.01.2016. Ausgenommen von dieser Erlaubnispflicht

sind Rückversicherer aus Sitzländern, deren Solvabilitätssystem als äquivalent zu Solvency II

anerkannt ist. Entsprechend sind gegenwärtig Rückversicherer aus den Ländern Bermudaii,

Schweiziii und Japaniv von der Erlaubnispflicht ausgenommen. Für Rückversicherer aus

anderen Drittstaaten besteht die Möglichkeit des Geschäftsbetriebes auf Basis einer

Niederlassung gemäß §68 VAG. Für die von den neuen Bestimmungen erfassten

Rückversicherungsverträge, die bereits vor dem 01.01.2016 geschlossen wurden, hat die

BaFin in einer Auslegungsentscheidung kürzlich klargestellt, dass diese Verträge bis zur

nächsten Vertragserneuerung erlaubnisfrei durchgeführt und abgewickelt werden dürfen.v

2. Korrespondenzrückversicherung

Die Erlaubnispflicht des §67 Abs. 1 S. 1 VAG erfasst nur die auf den inländischen Ge-

schäftsbetrieb hin ausgerichtete Tätigkeit eines Drittstaaten-Rückversicherers. Im Umkehr-

schluss findet die Erlaubnispflicht keine Anwendung, wenn der Rückversicherungsvertrag

ohne eine solche auf den inländischen Geschäftsbetrieb ausgerichtete Tätigkeit, d. h. auf

dem Korrespondenzwege zustande kommt.vi Der genaue Rahmen der sogenannten Kor-

respondenzrückversicherung war bisher nicht eindeutig gesetzt. Dem hat die BaFin mit ihrer

Auslegungsentscheidung vom 30.08.2016 abgeholfen.

Demnach liegt eine erlaubnisfreie Korrespondenzrückversicherung vor, wenn auf Initiative

eines inländischen Versicherungsunternehmens auf dem Korrespondenzweg ein Rückver-

sicherungsvertrag mit einem Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in einem Drittstaat



GEBRÜDER KROSE

| 2 / 3

Gebrüder Krose GmbH & Co. KG  Versicherungsbörse  Herrlichkeit 4  28199 Bremen  Telefon 0421/59 88-800  Telefax 0421/59 88-900
HRA 12887 HB  persönlich haftender Gesellschafter: Gebrüder Krose GmbH  HRB 20142 HB
Geschäftsführer: Armin Beier-Thomas  Dr. rer. pol. Oliver Cullmann  Dr. jur. Stephan Schramm

Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen  IBAN DE60 2902 0000 0000 0042 60  BIC NEELDE22
Steuer-Nr. 46016604796  Ust-ID-Nr. DE 114623430  Versicherungsbeträge sind umsatzsteuerfrei

ohne die Einbindung eines im Inland geschäftsmäßig tätigen in- oder ausländischen Ver-

mittlers zustande kommt.vii Entscheidend hierbei ist, dass die Initiative auf Abschluss eines

Rückversicherungsvertrags vom inländischen Versicherungsunternehmen ausgehen muss

und dass der Rückversicherungsvertrag auf dem Korrespondenzwege zustande kommt.

Davon ist auszugehen, wenn sich die Vertragsparteien der üblichen Kommunikations-

methoden wie Telefon, Telefax, E-Mail oder Post bedienen.viii

Die Einbindung eines im Inland geschäftsmäßig tätigen Vermittlers mit Sitz im In- oder Aus-

land zur Vorbereitung bzw. zum Abschluss eines Rückversicherungsvertrages ist dann wei-

terhin möglich, wenn sich ein inländisches Versicherungsunternehmen an einen Vermittler

mit Sitz im In- oder Ausland wendet, um mit einem bestimmten Rückversicherungsunter-

nehmen mit Sitz im Drittstaat in Kontakt zu treten, das nach den genannten Kriterien kein

Geschäft im Inland betreibt.ix Die BaFin schränkt jedoch ein, dass ein Vermittler mit dem

Rückversicherungsunternehmen keine fortlaufende Geschäftsbeziehung unterhalten darf.

Fortlaufende Geschäftsbeziehungen könnten sich bereits durch mehr als einen vermittelten

Vertrag auf Basis der Korrespondenzrückversicherung ergeben. In der Praxis wird die Mög-

lichkeit der Einbindung eines im Inland geschäftsmäßig tätigen in- oder ausländischen Ver-

mittlers jeweils genau zu prüfen sein.

3. Drittstaaten-Rückversicherungsverträge anrechenbar bei der Ermittlung der
Solvency Capital Ratio?

In der Praxis werden inländische Versicherungsunternehmen ein Rückversicherungsunter-

nehmen aus einem Drittstaat nur berücksichtigen, wenn der mit dem Drittstaaten-Rückver-

sicherer geschlossene Rückversicherungsvertrag bei der Ermittlung der Basis-Solvenz-

Kapitalanforderung berücksichtigt werden kann. Die Voraussetzungen hierfür ergeben sich

aus Artikel 211 Abs. 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom

10.10.2014. Demzufolge muss ein Drittstaaten-Rückversicherer über eine ausreichende

Bonität verfügen, wenn das Solvabilitätssystem des Herkunftslandes nicht als gleichwertig

bzw. vorläufig gleichwertig angesehen wird. Eine ausreichende Bonität wird ab Bonitätsstufe

3 angenommen.x Dies entspricht gemäß Stand November 2015 einem S&P-Rating von

BBB.xi Auch Rückversicherungsverträge, die mit Drittstaaten-Rückversicherern vereinbart

wurden, wären unter diesen Voraussetzungen grundsätzlich anrechenbar zur Ermittlung der

Basis-Solvenz-Kapitalanforderung.

ppa. Leopold Muhle

Gebrüder Krose GmbH & Co KG

27.09.2016
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